
„Anfrage “Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder während der Schulferien“ 

für den Schulausschuss am 17.03.2026, Finanzausschuss am 19.03.2026 und die 
Stadtratssitzung am 20.04.2026 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Lüdenscheid bittet um die Beantwortung der folgenden 
Anfragen: 

In der Sitzung vom 05.03.2026 hat der Deutsche Bundestag entsprechend dem 
Regierungsentwurf 21/3193) den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder beschlossen, der ab August 2026 Gültigkeit haben und stufenweise 
umgesetzt werden soll. 

Der Beschlussvorschlag der Regierung aus CDU und SPD wurde wortreich gelobt, die 
belastete Situation der Kommunen relativiert. Stattdessen wurden Vereine vor Ort und 
diverse möglicherweise heranzuziehende sonstige lokale Träger zur Gewährleistung des 
o.g. Rechtsanspruchs genannt. Die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Lüdenscheid bittet vor 
diesem Hintergrund um die Beantwortung folgender Anfrage:
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An: 

Herrn Bürgermeister Sebastian Wagemeyer
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1) Wie gedenken der Bürgermeister und die Verwaltung, die stufenweise 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder während der Ferien ab August 2026 
umzusetzen?


2) Wurden hierzu proaktiv bereits planerische Vorbereitungen getroffen?


3) Ab wann wird diese stufenweise mögliche Umsetzung in Lüdenscheid in Angriff 
genommen?


4) Wird hierzu zusätzliches Betreuungspersonal in Anspruch genommen werden müssen 
oder soll für diese Ganztagsbetreuung das bestehende Stammpersonal herangezogen 
werden?


5) Auf welche lokalen Vereine und sonstigen in Frage kommenden Träger möchten der 
Bürgermeister und die Verwaltung die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs stützen?


6) Sind diese Vereine und Träger informiert?


7) Mit welchen Inhalten soll die o.g. Ganztagsbetreuung verlaufen?


8) In welcher Höhe beziffert die Verwaltung den durch den o.g. Bundestagsbeschluss 
entstehenden Finanz-Mehrbedarf?


9) Wie beurteilt der Stadtkämmerer die Umsetzbarkeit der Vorgaben des o.g. 
Bundestagsbeschlusses?


Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Staubach          gez. Eichhoff       gez. Kaufman 

RH Thomas Staubach                  RH Bastian Eichhoff                         RH Damijan Kaufman 
AfD-Fraktionsvorsitzender  AfD-stellv. Fraktionsvorsitzender  AfD-Fraktionsgeschäftsführer 
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